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B E C K - F A C H  D I E N S T  I  s T R A S S E N V E R K E H R S R E C H T

OLG Stuttgart - Urteil vom 8.7.2009 - 3 U 3O/O9
(BeckRS 2Oo9 22209)

1.  Der , ,Schwacke-Mietpre isspiegel"  kann wei terh in a ls  ge-
e ignete Schätzgrundlage Verwendung f inden.
2.  Die Eignung des , ,Schwacke-Mietpre isspiegels"  zur  Scha-
deneinschätzung bedarf  nur  dann der  Klärung,  wenn mi t
konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, dass geltend gemach-
te Mängel  der  betref fenden Schätzgrundlage s ich auf  den zu
entscheidenden Fal l  auswirken.

Rechtsnorm: t 249 BCB

Das klägerische Fahrzeug, ein Daimler Benz Typ 220 CDI,wur-
de beschädigt. Der Eigentümer mietete als Flrsatzwagen einen
Daimler Benz 180 CDI an. Auf Mietwagenkosten in Höhe von
3.005,93 EUR wurden sei tens der  Beklagten 1.500 EUR bezahl t .
Der Rest ist Klagegegenstand. Die Klagepartei beruft sich auf
den Schwacke-Mietpreisspiegel, die Bekiagte beruft sich auf
den Mietpreisspiegel l)eutschland 2008 des Fraunhofer-lnsti-
tuts.

Das Amtsgericht hat die Beklagte antragsgernäß verurteilt,
und auch in der Berufung hatte die Beklagte keinen Erfolg. Der
Geschädigte verstoi3e nicht allein schon deshalb gegen seine
Schadenminderungspflicht, weil er das Fahrzeug zu einem Un-
fallersatztarif anmietet. Bei der Frage der Zugänglichkeit zum
,,Normaltarif" komme es auf den konkreten Fall an.

Im Übrigen könne in Ausübung bestehenden tatrichterl ichcn
Ermessens auch im Rahmen des g 287 ZPO noch geschätzt wer-
den. Die von beiden Parteien vorgelegten alternativen Preislis-
ten anderer Anbieter wären durchaus noch im Rahmen ubli-
cher Schwankungsbreiten.

Im Senatsurteil wird sodann eine Kostengegenübcrstcllung
vorgenommen, und damit ist die Begründung dafür gegeben,
dass die geltend gemachten Kosten noch in der Banclbreite

,,der Üblichkeit" lägen. -liotz 
der Bedenken, die gegen Schwa-

cke einerseits und Fraunhofer andererseits erhoben würden,
könne von einer Gcrcchtfertigung der ,,höheren" Kosten aus-
gegangen werden.

Die Entscheidung soll weder die eine noch die andere Seite
begünstigen. Wesentlich erscheint es uns aber, auf die umfas-
senden Darlegungen in Heft 8 der SVR von Otting (SVII 2009,
290 ff .) hinzuweisen.

Für die tägliche Praxis aber muss auf Folgendes noch verwiesen
werden: Die von einem Mietwagenunternehmen angebotenen
Preise unterliegcn ständigem Wechsel und, wie wir es auch
schon festgestellt haben, sogar einem Wechsel innerhalb eines
Tages. Verlässlich können also die mitgeteilten Daten letztl ich
nicht sein.

KG - Beschluss vom 28.5.2OO9 - 12 U 43/09
(BeckR5 2OO9 23486)

1.  Der im Fal l  e iner  Kol l is ion mi t  e inem Bevorrecht igten ge-
gen den wartepfl ichtigen Verkehrsteilnehmer sprechende

Anscheinbeweis knüpf t  schon a l le in daran an,  dass es zu e i -
ner  Kol l is ion zwischen e inem Wartepf l icht igen und e inem
Bevorrechtigten gekom men ist.
2.  Beruf t  s ich der  Kläger  zum Beweise seiner  Behauptung,
der  Unfa l lgegner sei  s tat t  mi t  zugelassenen 30 km/h mi t
60 km/h gefahren,  auf  das Zeugnis e ines Anwohners,  der  e in
lautes Rei fenquietschen gehört  habe,  so is t  dessen Verneh-
mung zum Beweis ungeeignet .
3. Jede Partei muss im Berufungsverfahren mit der Zurück-
weisung von Beweisanträgen nach g 531 Abs.  2 Nr.  3 ZPO
rechnen,  wenn s ie d iese erst instanzl ich zurückhäl t  und erst
einmal abwartet, wie sich das Erstgericht zu dem schon vor-
gebrachten Prozessstoff und zum Ergebnis einer Beweisauf-
nahme ste l l t .

Der Kläger Llclg rnit seincm Irahrzeug in einer 30 km/h-Zone
an einer Kreuzung, an der die vorfahrtsregelnden Verkehrszei-
chen nicht aufgestellt waren, nach rechts ab und koll idierte
mit dem von rechts kommcnden lleklagtenfahrzeug. Beim Be-
klagten-Fahrer wurde eine BAK von 0,28 Promille festgestellt,
und das Beklagtenfahrzeug hir.rterl ief3 eine Bremsspur von 5,5
Meter. Die Fahrzeuge stießen leweils l inks vorn zusammen.

Die Klage auf 100-prozentigcn Schadcnersatz wurde vom Land-
gericht abgewiesen. Mit der Berufung wil l der Kläger nunmehr
50 Prozent seiner Ansprüche durchsetzen. Dr hat damit keinen
Erfblg. Nach dem hier mitgeteilten l leschluss wurde die Beru-
fung zurückgenommen.

Zunächst weist der Scnat darauf hin, dass der Anscheinsbeweis
des Wartepfl ichtigen gegen ihn spreche (BGH NJW 1976,7317;
K(; NZV 2002.79t.

Der ,,Übersichtspunkt" im Sinne von g 8 Abs. 2 Nr. 3 StVO sei
die Stelle, von der aus der Wartepfl ichtige so weit in die bevor-
rechtigte Straße einsehen kann, dass er beurteilen kann, ob er
einen von clort kommenden Berechtigten gcfährden oder be-
hindern werde.

Das Erstgericht habe sich auch an die Regelr-r der freien Beweis-
würdigung gehalten. Rechtsfehler in der Beweiswürdigung
seien nicht feststellbar. Sowcit in der BerufungsinstanZ ein
Unfallrekonstruktionsgutachten beantragt werde, sei dieser
Beweisantrag in erster Instanz nicht gestellt und dieses neue
Angriffsmittel damit nach S 531 Abs. 2ZlrO nicht zuzulassen.

Die Entscheidung ist aus mehreren Gründen zu beachten:

Soweit vom Anscheinsbeweis gesprochen wird, muss bedacht
wetden, dass der Anscheinsbeweis angegriffen werden kann,
wenn die ,,ernsthafte Möglichkeit" bcwiesen wird, dass ein un-
typischer Geschehensablauf vorliegt.

Das verkehrsanalytische Cutachtcn wurde zu Recht in zweiter
Instanz nicht mehr erholt, weil dieses Beweismittel in erster
Instanz nicht angeboten wurde. Spätestens mit der Klageerwi-
derung und dem darin enthaltenen Bestreiten überhöhter Ge-
schwindigkeit des Beklagten musste Veranlassung bestehen,
ein Gutachten anzubictcn - schon allein aufgrund der allge-
meinen Prozessförderungspflicht (zum Beispiel I 296 ZPO).
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